
 

 

Ihre Zeichen und Nachrichten vom Gesch.-Z.: Bitte bei Antwort angeben

Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom 09.07.2019

Schrgecrte——
vielen Dank für Ihre E-Mail, welche uns am 9. Juli 2019, um 18:15 Uhr, zugegangenist.

Datum

19.07.2019

Org.-Einheit/Ansprechpartner/in

E-Mail vom 09.07.2019 -21799 (Fax)
#154939

Justiziariat

    

Die Prüfung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten um Verständnis. Die Bearbei-
tungsdauer kann überdie Regelfrist des $ 7 Absatz 5 Satz 2 Informationsfreiheitsgesetz
hinausgehen, wenn Gründehierfür vorliegen. WegenderVielzahl der zurzeit anhängigen
Verfahren,ist ein solcher Fall gegeben.

Wir weisen darauf hin, dass für den Informationszugang nach denInformationsgesetzen des
Bundes Gebühren erhoben werden können. Die konkrete Summe hängt vom Umfang und
Aufwand für die Bearbeitung ab und kannderzeit noch nicht beurteilt werden.

Zur Bearbeitung benötigen wir ferner Ihre vollständige Postanschrift.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter dem oben genannten Aktenzeichen anfolgende
Adresse:

Bundesinstitut für Risikobewertung

Justiziariat

Max-Dohrn-Straße 8-10

10589 Berlin

E-Mail: Poststelle@bfr.bund.de

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

    


